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Der Landkreis Vechta ist als untere Naturschutzbehörde für die Sicherung der
sogenannten Natura 2000 Gebiete zuständig (= FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat)
und EU-Vogelschutzgebiete). Noch zu sichern ist das EU-Vogelschutzgebiet Dümmer.

05.04.2018 Beschluss Kreistag Aufstellung NSG Verordnung

15.07.2020 Beschlussvorschlag für den Verordnungsentwurf eines 
NSG „Westliche Dümmerniederung“ wird mehrheitlich abgelehnt

30.11.2020 Aussage MU: Hoheitliche (NSG/LSG) Sicherung der 
vollständigen Gebietskulisse, Inhalt maßgeblich

19.08.2021 Anfrage an MU: inhaltlichen Ausgestaltung / zwingende Bestandteile 
einer VO (Erinnerung 17.02.2022)

28.04.2022 Aussage MU:

- vollständige, hoheitliche Sicherung erforderlich

- Auswahl der Schutzkategorie (LSG/NSG) hat keinen Einfluss auf 
den Inhalt einer Verordnung (Ge- / Verbote)

- Auswahl der Schutzkategorie (LSG/NSG) und Inhalt (Ge- / 
Verbote) obliegt der fachlichen Einschätzung der UNB



Übersicht über das 
europäische 
Vogelschutzgebiet 
039 „Dümmer“
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Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise:

• Vollständige (=auch die privaten Flächen) und hoheitliche (=NSG oder LSG) 
Unterschutzstellung erforderlich. 

• Anpassung der bereits bestehenden NSG Verordnung an die Vorgaben der EU 
Vogelschutzrichtlinie. 

• Für die zusätzlich unter Schutz zu stellenden Flächen wird eine 
Landschaftsschutzgebietsverordnung mit entsprechenden Ge- und Verboten 
erarbeitet (inkl. Mahdtermin, Regelung zur Beweidung, Pflanzenschutzmitteleinsatz …)

• Durchführung der entsprechenden Verordnungsverfahren (Auslegung, 
Veröffentlichung, Beteiligung, Abwägung) für das NSG und das LSG.

• Entscheidung nach durchgeführten Verordnungsverfahren über die
NSG- und die LSG-Verordnung durch den Kreistag.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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